
Einführungsvortrag zum Workshop im Rahmen der
47. Informationstagung Sprengtechnik in Siegen

zum Thema
„Rechtssichere Dokumentation von Sprengarbeiten“

1 Dresdner Sprengschule GmbH  Jörg Rennert  15.04.2026
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2. Beispielhafte Übersicht von direkten Dokumentationspflichten

3. Beispiele für indirekte Dokumentationspflichten
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− Voraussetzung für die Durchführung von Sprengarbeiten:
• Anzeigeverfahren auf Grundlage des Sprengstoffgesetzes und der 3. SprengV,
• Unterliegt die Sprengstelle dem Bergrecht, ist eine Zulassung/Genehmigung nach dem 

Bundesberggesetz erforderlich
• Erstellung von 
 Hauptbetriebsplan 
 Sonderbetriebsplan „Sprengwesen“
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1. Ausgewählte Rechtliche Grundlagen für Dokumentationspflichten



− Dokumentationspflichten bzgl. einer Gefährdungsbeurteilung und von Betriebsanweisungen 
ergeben sich u. a. aus
• dem Arbeitsschutzgesetz, 
• der Gefahrstoffverordnung und
• der SprengG TR 310 „Sprengarbeiten“ sowie
• dem Bundesberggesetz
• landesspezifische Regelungen zum Thema Bergbau, z. B. in 

Form von Richtlinien, Technische Verfügungen, 
Polizeiverordnungen;
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1. Ausgewählte Rechtliche Grundlagen für Dokumentationspflichten



− sprengtechnischer Planungsunterlagen (Ladeplan, Zündplan, etc.) können sich aus folgenden 
Dokumenten ergeben:
• 3. SprengV nach Gewerberecht,
• Sonderbetriebsplan „Sprengwesen“ nach Bergrecht,
• Technische Regel SprengTR 310 „Sprengarbeiten“

− Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente sind auf Grundlage der  
• Allgemeinen Bundesbergverordnung zu erarbeiten

− Melden von besonderen Vorkommnissen ergibt sich aus
• dem Sprengstoffgesetz bei gewerblichen Sprengarbeiten
• der Technische Regel TR 310 „Sprengarbeiten“, 
• dem Bundesberggesetz
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1. Ausgewählte Rechtliche Grundlagen für Dokumentationspflichten



− weitere Dokumentationspflichten können sich ergeben aus:

• dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) -> Lärm und Erschütterungen,

• der Zivilprozessverordnung (ZPO § 485) -> Beweissicherungsverfahren,

• dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) -> Dienstleistungsverträgen,

• den Allgemeinen Geschäftsbedingungen -> spezielle Kundenvereinbarungen,

• der Straßenverkehrsordnung (StVO § 45) -> Verkehrsrechtliche Anordnungen
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1. Ausgewählte Rechtliche Grundlagen für Dokumentationspflichten
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Grundsatz:
Sprengarbeiten sind auf Grundlage der 3. SprengV anzeigepflichtig.

Verantwortlich:
• Erlaubnisinhaber

Zu beachten:
• Fristen: 1 bzw. 4 Wochen 
• Angaben zu: 

• Lademengen 
• Sprengmitteln 
• Sicherheitsmaßnahmen 

• Lageplan erforderlich 
• Änderungen ebenfalls anzeigepflichtig
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2. Beispielhafte Übersicht von direkten Dokumentationspflichten (nach Sprengstoffrecht) 



− Dokumentationspflichten gemäß der SprengTR 310 „Sprengarbeiten“
• Ermittlung von Daten des Sprengobjektes 
 Wandhöhe, 
 Wandneigung

• Erarbeitung eines Sprengplans bestehend aus
 Bohrplan mit Angabe zu Ansatzpunkten, Richtung und Länge der Bohrlöcher,
 Ladeplan auf Grundlage einer Lademengenberechnung – Auswahl, Ladungsverteilung 

des Sprengstoffes 
 Zündplan – mit Angaben zu Art der Zündung, Zündvariante und Zündfolge; 

• Absperrplan auf Grundlage der Festlegung des Sprengbereiches
 soll vom Regelfall (< 300m) abgewichen werden, muss eine Gefährdungsbeurteilung 

gemacht werden;
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2. Beispielhafte Übersicht von direkten Dokumentationspflichten (nach Sprengstoffrecht) 



− Im Zusammenhang mit der direkten Vorbereitung und Durchführung der Sprengung können 
sich weitere Dokumentationspflichten ergeben.

• die Erstellung eines Bohrprotokolls (TR 310 4.6 (3)),

• die Erfassung von Unregelmäßigkeiten bei Ladearbeiten (TR 310 4.5.1 (2)),

• Dokumentation von Lademengen je Bohrloch bei Großbohrlochsprengungen (TR 310 
Anhang T-2 (6)),

• Dokumentation von Wärmeschutzmaßnahmen und Verweilzeitenbei bei der Durchführung 
von Sprengarbeiten in heißen Massen (TR 310 Anhang T-7 (5)),
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2. Beispielhafte Übersicht von direkten Dokumentationspflichten (nach Sprengstoffrecht) 



Bei Sprengarbeiten im Bergaufsichtsbereich hat der Unternehmer gemäß 
Bundesberggesetz besondere Pflichten zu erfüllen
eine Betriebsplanpflicht (§ 51 BBergG)

• für die Ausführung von Arbeiten sind Betriebspläne zu erstellen, die genehmigungs-
/zulassungspflichtig sind,

• zu den Betriebsplänen gehören
 der Rahmenbetriebsplan – dieser umschreibt das Gesamtvorhaben,
 der Hauptbetriebsplan – in diesem befindet sich die detaillierte 

Darstellung des laufenden Betriebes 
und
 entsprechende Sonderbetriebspläne – z. B. Sonderbetriebsplan 

Sprengwesen
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2. Beispielhafte Übersicht von direkten Dokumentationspflichten (nach Bergrecht)



Weitere bergrechtliche Dokumente können sich aus landspezifischen Bestimmungen ergeben:
− Richtlinien Beispiel: „Umgang mit Sprengmittel“ (Umgangs-Richtlinie), u. a. in Nordrhein-

Westfalen und Sachsen.
− Allgemeine Bergpolizeiverordnung (ABPVO) in Baden-Württemberg
− Technische Verfügungen, z. B. im Sinne einer „Beseitigungsrichtlinie“, gibt es in Sachsen-

Anhalt. 
Auf Grundlage der sächsischen „Umgangsrichtlinie“ sind in Vorbereitung von Großbohrloch-
sprengungen folgende Unterlagen anzufertigen

• ein Lageplan,
• Schnitte mit den geplanten Großbohrlöchern,
• eine Ladungsberechnung,
• ein Zündplan sowie 
• ein Plan zur Sicherung und Absperrung. 
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2. Beispielhafte Übersicht von direkten Dokumentationspflichten (nach Bergrecht)
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Zu den indirekten Dokumentationspflichten zählen folgende Sachverhalte :
− Gefährdungsbeurteilung u. a. auf Grundlage der Technischen Regel SprengTR 310 

„Sprengarbeiten“ (Pkt. 3.2) – mögliche Gefährdungen sind z. B.: 
• Lärm, Erschütterungen,
• unzeitige Zündung, Versager, 
• Sprengschwaden (NOX und CO),
• Hautkontakt mit gelatinösen Sprengstoffen und
• Einwirkung elektromagnetischer Strahlung auf 

Zündmittel;

Im Ergebnis der Ermittlung sind Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bzw. -reduzierung 
festzulegen. Dazu gehören insbesondere die Erarbeitung von Betriebsanweisungen und die 
Durchführung von Unterweisungen:
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3. Beispiele für indirekte Dokumentationspflichten



− Beispiel „Betriebsanweisung für den Umgang mit Versagern“ 
(TR 310 Anlage 1 Ziffer 8),

− die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nachweispflichtig zu 
unterweisen (TR 310 Pkt. 3.4)
• vor Aufnahme der Beschäftigung,
• mindestens einmal jährlich,
• ggf. anlassbezogen
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3. Beispiele für indirekte Dokumentationspflichten



− Aus dem Sprengstoffgesetz können sich Anzeigepflichten ergeben, die man ebenfalls als 
indirekte Dokumentationspflichten bezeichnen kann: 
• „positive“ Anzeigepflichten sind z. B.
 die Aufnahme der betrieblichen Tätigkeit (§ 14 SprengG), 
 die Bestellung verantwortlicher Personen (§ 21 SprengG); 

• zu den „negativen“ Sachverhalten, die anzeigepflichtig sind, gehören
 das Abhandenkommen von explosionsgefährlichen Stoffen (§ 26 Abs. 1 SprengG),
 Unfälle beim Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen (§ 26 Abs. 2 SprengG),
sowie
 der Verlust sprengstoffrechtlicher Dokumente (§ 25 Abs. 2 SprengG);
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3. Beispiele für indirekte Dokumentationspflichten



− Es sind die notwendigen Qualifizierungsnachweise zu prüfen.
• gültige Befähigungsscheine mit den für das Sprengvorhaben entsprechenden Fachkunden 

(Fachkunde für Großbohrlochsprengungen, Abbruchsprengungen usw.),
• Nachweise über spezielle berufliche Qualifizierungen, z. B. Einweisung in die Arbeit mit 

elektronischen Zündsystemen, Umgang mit Persönlicher Schutzausrüstungen gegen 
Absturz,

• arbeitsmedizinische Dokumente, z. B. „Höhentauglichkeit“, 
• Nachweise für eventuell notwendige gutachterlicher Tätigkeiten 

(Sachverständigennachweise);
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3. Beispiele für indirekte Dokumentationspflichten



− Auch für Gerätschaften müssen ggf. entsprechende Dokumente vorhanden sein.

• Zündmaschinen, Zündmaschinenprüfgeräten und Zündkreisprüfer sind gemäß SprengTR 
310 „Sprengarbeiten“ regelmäßig zu prüfen (Prüfbescheinigungen).

• Vermessungsgeräte, Erschütterungsmessgeräte sind zu kalibrieren (Kalibrierzertifikat). 
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3. Beispiele für indirekte Dokumentationspflichten



− Indirekte Dokumentationspflichten bei Sprengarbeiten in Bereichen, die der Bergaufsicht 
unterstehen.
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3. Beispiele für indirekte Dokumentationspflichten

Sachverhalt (Auswahl) Fundstellen im Bergrecht
Gefährdungsbeurteilung § 61 BBergG

Bestellung verantwortlicher Personen §§ 58-60 BBergG

Meldung von Unfällen (auch „beinahe“ 
Unfälle)

§ 74 Abs. 3 BBergG

Nachweise über die Prüfung von Zünd-
maschinen, Zündmaschinenprüfgeräten 
und Zündkreisprüfern

u. a. Zündmaschinen-Richtlinie der 
Bezirksregierung Arnsberg/NRW
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